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Zulassungsordnung der Universität Stuttgart für den Deutsch-Französischen 
Masterstudiengang Praxisorientierte Kulturphilosophie 
 

Vom 16. März 2012 
Aufgrund von § 29 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Landeshochschulgesetzes vom 01.01.2005 (GBl. 
2005, S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2011 (GBl. S. 47) in Verbindung mit § 
20 Abs. 1 und 3 der Hochschulvergabeverordnung vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63), 
geändert durch Gesetz 14. Januar 2011 (GBl. S. 29) sowie § 5 in Verbindung mit § 3 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 15. September 2005 (GBl. S. 629), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.02.2011 (GBl. S. 47, 63) hat der Senat der Universität Stuttgart am 15. 
Februar 2012 die nachstehende Satzung beschlossen. 

 

§ 1   Zulassungsvoraussetzungen     
        
(1) Die Zulassung zum Deutsch-Französischen Masterstudiengang Praxisorientierte 

Kulturphilosophie setzt eine fachliche Eignung für den Studiengang voraus. Fachlich 
geeignet ist, wer: 

1.a)   auf der Grundlage eines mindestens dreijährigen Studiums einen qualifizierten 
Bachelorabschluss (oder gleichwertiger Abschluss) an einer deutschen 
Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie, deren Abschluss einem 
Fachhochschulabschluss gleichwertig ist, vorweist 

  oder 

1.b)   einen gleichwertigen Abschluss mit qualifizierten Prüfungsergebnissen an einer 
ausländischen Hochschule erworben hat, 

 sowie 

1.c) den Nachweis ausreichender französischer Sprachkenntnisse, die den in einem 
deutschen Reifezeugnis bescheinigten Fremdsprachenkenntnissen entsprechen, 
geführt hat 

und 

bei ausländischen Studienbewerbern den Nachweis ausreichender deutscher 
Sprachkenntnisse gemäß den Bestimmungen der Satzung der Universität 
Stuttgart für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber/innen in der jeweils geltenden Fassung geführt hat. 

2.    Die Qualifikation gemäß Abs. 1 Nr. 1 a) und b) wird durch die Durchschnittsnote 
„gut“ (2,5) oder besser im deutschen Abschlusszeugnis bzw. durch eine 
Durchschnittspunktzahl von 11 oder besser im französischen Abschlusszeugnis 
nachgewiesen. Befürwortende Dokumente, z.B. Empfehlungsschreiben von 
Professoren, Graduate Record Examination (GRE) können zusätzlich 
berücksichtigt werden. Außerdem kann herausragendes gesellschaftliches 
Engagement bei der Zulassung berücksichtigt werden. Der Zulassungsausschuss 
kann entscheiden, Bewerber, die eine schlechtere Durchschnittsnote als gut bzw. 
eine niedrigere Durchschnittspunktzahl als 11 erreicht haben, zu einem 
Auswahlgespräch einzuladen, in dem Motivation und Eignung des Bewerbers für 
das gewählte Studium festgestellt wird. 
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(2) Der Zulassungsausschuss entscheidet, ob die in Absatz 1 normierten Voraussetzungen 
erfüllt sind und zu einem Auswahlgespräch eingeladen wird. 
Zur Feststellung der fachlichen Eignung setzt die Zulassung weiterhin das Bestehen 
dieses mündlichen Auswahlgesprächs voraus. Der Zulassungsausschuss führt ein 
solches Auswahlgespräch mit ca. 15 Minuten Dauer mit jedem dazu zugelassenen  
Bewerber. Der Zulassungsausschuss gibt rechtzeitig bekannt, wann das Gespräch 
stattfindet. Im Rahmen dieses Gesprächs werden auch die notwendigen 
Französischkenntnisse geprüft. Über wesentliche Fragen und Antworten des 
Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den Mitgliedern des 
Zulassungsausschusses zu unterzeichnen ist. Wurden die Kompetenzen nach Abs. 1 
Nr. 2 nur teilweise nachgewiesen, kann der Zulassungsausschuss darüber hinaus eine 
Zulassung mit Auflagen nach Absatz 3 aussprechen. 
 

(3) Der Zulassungsausschuss kann gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 Landeshochschulgesetz 
eine Zulassung mit der Auflage erteilen, dass Kompetenzen, die nicht im Rahmen von 
Abs. 1 Nr. 2 nachgewiesen wurden, nachzuholen sind. Die Auflagen dürfen max. 30 
Leistungspunkte umfassen. Die Erfüllung der Auflagen ist spätestens bei der 
Anmeldung der Masterarbeit nachzuweisen.  
 

(4) In Zweifelsfällen kann darüber hinaus die Vorlage des Zeugnisses der allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung bzw. einer einschlägigen fachgebundenen 
Hochschulreife oder eine von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig 
anerkannte ausländische Hochschulzugangsberechtigung verlangt werden. 

 
§ 2   Zulassungsverfahren, Form und Frist der Anträge 
(1) Zulassungen werden nur zum Wintersemester ausgesprochen. Bewerbungen um 

Zulassung zum Wintersemester müssen bis zum vorausgehenden 15. Juli bei der 
Universität eingegangen sein. 

(2) Der Antrag ist in der von der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Stuttgart vorgeschrieben Form zu stellen. Neben den dort geforderten Nachweisen, 
sind dem Antrag Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 
beizufügen.  

(3) Der Zulassungsausschuss schlägt dem Rektor bzw. der Rektorin vor, welche Kandida-
ten für den Deutsch-Französischen Masterstudiengang Praxisorientierte 
Kulturphilosophie zugelassen werden sollen. Übersteigt die Zahl der nach § 1 
qualifizierten Bewerber die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
(vgl. § 4), so legt der Zulassungsausschuss eine Rangfolge der qualifizierten Bewerber 
fest. Die Bildung der Rangfolge erfolgt auf der Grundlage der in § 1 normierten 
Zulassungsvoraussetzungen. 

(4) Der Rektor bzw. die Rektorin der Universität entscheidet über die Zulassung. 

(5) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. Der Antrag auf Zulassung nicht form- und fristgerecht bei der Universität 
Stuttgart eingegangen ist. 

2. Die Zulassungsvoraussetzungen nach § 1 nicht erfüllt sind.  

(6) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden 
Bestimmungen unberührt. 
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§ 3 Bedingte Zulassung 
(1) Ergänzend zum regulären Zulassungsverfahren nach § 2 bietet die Universität Stuttgart 

Bewerbern, die ihren Bachelorstudiengang zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses 
noch nicht abgeschlossen haben, die Möglichkeit einer bedingten Zulassung an, sofern 
der Studiengang nicht nach § 4 Abs. 1 zulassungsbeschränkt ist. Liegen die 
Voraussetzungen für eine bedingte Zulassung nach den nachfolgenden Absätzen vor, 
erhält der Bewerber eine Zulassung, die unter der Bedingung steht, dass der 
Bachelorstudiengang erfolgreich abgeschlossen wird. Nach erfolgreichem Abschluss des 
Bachelorstudiengangs kann eine Einschreibung in den Masterstudiengang Philosophie 
beantragt werden.  

(2) Für eine bedingte Zulassung können sich Studierende bewerben, die in einem 
Bachelorstudiengang eingeschrieben sind und bis zum Bewerbungsschluss den Erwerb 
von mindesten 110 LP nachweisen können. Der Bewerbung ist ein Nachweis beizufügen, 
der die bis zum Bewerbungszeitpunkt erworbenen Leistungspunkte in den absolvierten 
Modulen sowie eine Gesamtpunktzahl darstellt und eine hieraus berechnete 
Durchschnittsnote enthält. 

(3) Bewerbungen für eine bedingte Zulassung müssen zu den in § 2 Abs. 1 genannten 
Bewerbungsterminen eingereicht werden. Zusätzlich wird für die bedingte Zulassung ein 
Bewerbungstermin zum 15. Januar angeboten. 

(4) Der Zulassungsausschuss prüft, ob aufgrund der bisher vorliegenden Leistungen die 
Bewerberin/ der Bewerber die Voraussetzungen des § 1 bis zum Abschluss seines 
Bachelorstudiums voraussichtlich erfüllen wird. Soweit in die Auswahlentscheidung nach 
§ 1 das Ergebnis des Bachelorabschlusses einbezogen ist, nehmen Bewerberinnen/ 
Bewerber am Bewerbungsverfahren mit einer Durchschnittsnote, die aufgrund der 
bisherigen Prüfungsleistungen ermittelt wird, teil; das Ergebnis des Bachelorabschlusses 
bleibt unbeachtet.  

(5) Liegen die Voraussetzungen des Absatz 4 vor, erhält die Bewerberin/der Bewerber eine 
bedingte Zulassung, sofern keine sonstigen Zulassungshindernisse insbesondere nach 
der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Stuttgart sowie dem 
Landeshochschulgesetz in der jeweils geltenden Fassung vorliegen. Die Zulassung gilt 
für die drei auf den Bewerbungstermin folgenden Semester und steht unter der 
Bedingung, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen des § 1 nachgewiesen 
werden. Anderenfalls erlischt die Zulassung. Die Zulassung kann mit Auflagen nach § 1 
Abs. 3 versehen werden.  

(6) Aufgrund der bedingten Zulassung kann sich die Bewerberin/der Bewerber für den 
Masterstudiengang einschreiben, sobald die Bedingung nach Absatz 5 erfüllt ist und die 
sonstigen Immatrikulationsvoraussetzungen der Zulassungs- und 
Immatrikulationsordnung der Universität Stuttgart sowie dem Landeshochschulgesetz in 
der jeweils geltenden Fassung erfüllt sind.  

(7) Die Zulassung nach Absatz 4 erlischt, wenn 

1. die Bewerberin/der Bewerber bis zum Ende des dritten auf den Bewerbungstermin 
folgenden Semesters die Immatrikulation nicht beantragt hat oder die 
Voraussetzungen für eine Immatrikulation bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt hat 
oder  

2. die Bewerberin/der Bewerber den Prüfungsanspruch für den Bachelorstudiengang 
endgültig verloren hat oder 

3. die Bewerberin/der Bewerber an der Universität Stuttgart die Zulassung für einen 
anderen Studiengang erhalten hat. 

 
 



 
 
 
 

 4 

§ 4 Zulassungszahl 
 
(1) Sofern die Anzahl der Studienplätze für den Deutsch-Französischen Masterstudiengang 

Praxisorientierte Kulturphilosophie beschränkt ist, richtet sich die Anzahl der freien 
Plätze nach der Zulassungszahlenverordnung von Baden-Württemberg in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 
(2) Im Falle einer Zulassungsbeschränkung nach Abs. 1 gilt diese Satzung mit der 

Maßgabe, dass § 3 (Bedingte Zulassung) keine Anwendung findet. Stattdessen gilt § 4 
Abs. 3. Weiterhin sind in diesem Fall ergänzend zu den Bestimmungen dieser Satzung 
und den Regelungen der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Stuttgart die Regelungen der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) in der jeweils 
geltenden Fassung zu berücksichtigen.  

 
(3) Wurden im Bachelorstudiengang bis zum Bewerbungsschluss mindestens 150 

Leistungspunkte erbracht, kann  gemäß den Bestimmungen der Hochschulvergabe-
verordnung in der jeweils geltenden Fassung eine Zulassung unter dem Vorbehalt 
ausgesprochen werden, dass der Bachelorabschluss und die Zulassungs-
voraussetzungen des § 1 bis zum Ende des Semesters (31.03.), für das die Zulassung 
ausgesprochen wird, nachgewiesen werden. Der Bewerbung ist ein Nachweis 
beizufügen, der die bis zum Bewerbungszeitpunkt erworbenen Leistungspunkte in den 
absolvierten Modulen sowie eine Gesamtpunktzahl darstellt und eine hieraus berechnete 
Durchschnittsnote enthält. 

 
(4) Zulassungen in höhere Fachsemester finden nicht statt. 
 

 
§ 5 Zulassungsausschuss 
Der Zulassungsausschuss für den Deutsch-Französischen Masterstudiengang 
Praxisorientierte Kulturphilosophie besteht aus einem Professor, einem Vertreter des 
wissenschaftlichen Dienstes sowie einem Studierenden mit beratender Stimme. Der 
Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder werden vom großen Fakultätsrat 
der Fakultät 9 bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 3 Jahre, die des Vertreters der 
Studierenden 1 Jahr. Wiederbestellung ist zulässig. 
An den Sitzungen des Zulassungsausschusses kann aufgrund eines Beschlusses des 
Fakultätsrates eine Hochschulleherin/ein Hochschullehrer einer Fachhochschule oder 
Dualen Hochschule als Fachvertreter beratend teilnehmen. 

 
§ 6 Inkrafttreten 
Diese Zulassungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Stuttgart in Kraft. Sie gilt erstmals für das 
Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2012/13. 

Gleichzeitig tritt die Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Praxisorientierte 
Kulturphilosophie vom 25. Juli 2005 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 144) außer Kraft. 

 

Stuttgart, den 16. März 2012 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Wolfram Ressel 
(Rektor) 


	Vom 16. März 2012

